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Postadresse: Sekretariat Schlichtungsstelle, Geschäftsstelle FSP, Choisystrasse 11, 

Postfach, 3000 Bern 14, Tel. 031 388 88 09, E-Mail: schlichtungsstelle@fsp.psychologie.ch

Schlichtungsstelle der

Föderation der Schweizer Psycholog/innen

Choisystrasse 11

Postfach 510

3000 Bern 14
Bern, [DATUM ERGÄNZEN]
SCHLICHTUNGSANTRAG

Sehr geehrte Damen und Herren 

Hiermit beantrage ich die Schlichtungsstelle in der nachfolgend in Punkt 2 beschriebenen Streitsache einen Schlichtungsversuch zwischen folgenden Parteien zu unternehmen:

1. Parteien

Partei 1: 
Name



Adresse



Tel. Nr. 



E-Mail-Adresse

Partei 2: 
Name



Adresse



Tel. Nr. 



E-Mail-Adresse

Partei 3: 
Name



Adresse



Tel. Nr. 



E-Mail-Adresse

2. Vorgeschichte, Sachverhaltsbeschreibung und Begründung 

[Bitte halten Sie folgendes fest:

1. Kurze Beschreibung der Vorgeschichte der Streitsache: bitte nennen Sie dabei die bereits in die Streitsache involvierten Organe / Stellen / Personen der FSP und die allenfalls bereits durchgeführten/laufenden Verfahren. 

2. eine kurze Darstellung und Beschreibung der Streitsache: bitte beschränken Sie sich dabei auf die relevanten Fakten und liefern Sie im Beilagenverzeichnis die entsprechenden Belege / Urkunden / Dokumente zu den Sachverhaltsbehauptungen

3. eine kurze Erläuterung Ihres Standpunktes]

3. Erklärungen

Hiermit bestätige ich:

· die Schlichtungsgebühr in der Höhe von CHF 300.— 
 [auf das Konto XXXXXXXX der FSP/Schlichtungsstelle] unverzüglich zu überwiesen und bin mir bewusst, dass die Schlichtungsstelle erst nach verzeichnetem Zahlungseingang aktiv wird. 

· dass die von mir bereits und künftig im Rahmen der Schlichtung gelieferten Informationen der Wahrheit entsprechen und dass ich der Schlichtungsstelle alle für die Streitsache relevanten Unterlagen, den in Ziff. 2 beschriebenen Sachverhalt bestätigenden Unterlagen, Dokumente und Schriften zur Verfügung gestellt habe oder zur Verfügung stellen werde. 

· nach Vornahme dieses Antrages und während des Schlichtungsversuches keine weiteren Rechtsmittel anzuheben oder Verfahren zu verfolgen. 

· über den Gegenstand und die Inhalte der betroffenen Streitsache gegenüber jeglichen Dritten Stillschweigen zu bewahren.

Mit freundlichen Grüssen

[ANTRAGSTELLER/IN] 

BEILAGEN: 

� Kommt mangels Schlichtungsbereitschaft der anderen Parteien keine Schlichtung zustande, wird Ihnen dieser Betrag wieder rückerstattet. 





